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Tja - eine Diensthaftpflicht habe ich leider nicht, der hätte ich den Schaden gleich gemeldet.
Und nu isses zu spät. Aber ehrlich gesagt dachte ich bisher immer, dass die Schule dafür
aufkommt, zumal ja die Regelung existiert, dass wir elektronische Geräte bis Schulschluss
konfiszieren sollen, sofern ein Schüler damit den Unterricht stört. Streng genommen sollen wir
auch in Aufenthaltsbereichen jegliches elektronische Gerät einsammeln. Es macht nur (fast)
keiner.
Einmal ist ein Handy verschwunden - zahlen musste auch der Lehrer. Aber das ist vielleicht
noch ein Grenzfall und eben auch fahrlässig. In meinem Fall erkenne ich keine Fahrlässigkeit.
Was mich nur wirklich nervt, ist, dass ich zwar von der Schule angehalten wurde, Handys im
Unterricht einzusammeln, aber nie darüber aufgeklärt wurde, dass ich selbst dafür hafte.
In dem Fall hätte es jetzt nichts geändert, aber in Zukunft werde ich es wohl anders halten.
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